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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Genehmigung und Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und 
der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2021/1133 und  
(EU) 2021/1134 zur Reform des Visa-Informationssystems und der damit ver-
bundenen Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-Informationssystemen 
für VIS-Zwecke (Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands) sowie zur 
Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes 

Mit den Verordnungen (EU) 2021/1133 und (EU) 2021/1134 wird das Visa-Informa-
tionssystem erneuert, um neuen Herausforderungen in der Visa-, Grenz- und Sicher-
heitspolitik besser gerecht zu werden. Das Visa-Informationssystem ist eine EU-
Datenbank, die die Grenzschutzbeamten an den Schengen-Aussengrenzen mit den 
Konsulaten der Schengen-Staaten in der ganzen Welt verbindet. Das System wurde 
2015 weltweit eingeführt. Es liefert den Visumbehörden die wichtigsten Informatio-
nen über Personen, die Schengen-Visa für Kurzaufenthalte beantragen, und ermög-
licht es Grenzschutzbeamten, Reisende zu erkennen, die ein Sicherheitsrisiko darstel-
len können. Um sicherzustellen, dass diese Behörden jederzeit über die erforderlichen 
Informationen verfügen, wird das System mit den Verordnungen (EU) 2021/1133 und 
(EU) 2021/1134 ausgeweitet, indem insbesondere auch Personen, die Visa für einen 
längerfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstitel innehaben oder beantragt haben, im 
System erfasst werden. Die EU modernisiert ihre Informationssysteme für Sicherheit 
und Grenzmanagement, um Informationslücken zu schliessen und die Sicherheit im 
Schengen-Raum zu erhöhen. Ferner wird eine Anpassung des AIG beantragt (Vorlage 
2), womit die EZV als Strafverfolgungsbehörde den Zugriff auf den CIR und den  
Zugang zu den damit verbundenen EU-Informationssystemen (EES, ETIAS, VIS)  
erhalten soll. 

Datum der Eröffnung: 11. August 2021 

Vernehmlassungsfrist: 18. November 2021 

Die Vernehmlassungsunterlagen sowie weitere Informationen, wie jene zu den Kon-
taktpersonen, sind elektronisch abrufbar unter:   
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/83/cons_1 
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